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Bekleidung der Polizei

Uniformausstattung für Wachdienst und Bereitschaftspolizei

Ihre  Email  Anfrage  Nr.:  183573 -  Gefährdungsbeurteilung/Vorgabe  für  

die Nutzung der Kampfuniform [#183573]

Mit  Bezugs-Email bitten  Sie  um  Darstellung  einer  Gefährdungsbeurtei-

lung/Vorgabe für die Nutzung der „Kampfuniform“ bei hohen Temperatu-

ren im Freien.

Hierzu teile ich Ihnen mit, dass bei der Polizei NRW keine Uniform bzw. 

Uniformteile in Verwendung sind, die als "Kampfuniform" bekannt sind. 

Die gesamte Uniformausstattung der Polizei NRW richtet sich nach den 

vielfältigen Aufgaben der jeweiligen funktionsbezogenen Verwendung.  

Alle Uniformteile werden nach taktischen Vorgaben der Fachabteilungen 

durch  Textilingenieure  fachlich  erstellt.  Die  relevanten  Erfordernisse in 

Bezug  auf  die  Einhaltung  von  arbeitsschutzrechtlichen  Vorgaben wer-

den dabei mit einbezogen.

Im Ergebnis orientiert sich das heutige Uniformkonzept stark am „Zwie-

belprinzip“ der Outdoorsportarten, so dass die Uniformträger die Art und 

Weise  der  Uniform  an  die  jeweiligen  Umgebungsbedingungen  (Tempe-

raturen, Windbedingungen, Niederschlag) anpassen können.

Erkenntnisse einer „Überhitzung“ durch Nutzung unserer funktionsbezo-

genen Bekleidung liegen uns bisher nicht vor.  
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Im Übrigen gehört es auch zu den Fürsorgepflichten des jeweiligen Vor-

gesetzten,  darauf  zu  achten,  dass  für  Polizeivollzugsbeamtinnen  und  –

beamte  in  der  konkreten  Einsatzsituation  ausreichende  Ruhezeiten  ge-

währt  werden.  Ein  einheitlicher  Standard  ist  wegen  der  vielfältigen  Tä-

tigkeiten der Polizei im Einsatzgeschehen nicht vorgegeben. 

Im Auftrag
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